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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (231 der Beila-. 
gen): Vertrag zwischen der Republik öster
reich und dem Staat Israel über die Ergänzung 
des Europäischen Übereinkommens vom 
20. April 1959 über die Rechtshilfe in Straf
sachen und die Erleichterung seiner Anwen-

dung 

Das Europäische Übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 
ist .' für österreich am 31. Dezember 1968 in 
Kraft getreJen (BGBl. Nr. 41/1969). Es gilt iUnter 
al1Jderem :im Verhältnis zwischen der Republik 
österreich und dem Staat Lsra:el. Mit dem In
kraf.ttreten des Über,einkommerus im Verhältnis 
zw~schen österreich und Isr.ael haben gemäß 
Artikel 26· Ahs,atz 1 des Übereinkommens die 
vertraglichen Vereinba:l'Ungen, welche die Rechts
hilfe in Stra,fsachen zwisch,en heitden Staaten vor
her ,auf bil,ateraler Ba:sis g,eregelt hatten, ihre 
W,irks,amkeit . v,erloren. Dies.e V.ereinbarungen 
waren ,im Abkommen zwischen ,der Republik 
österreich und ,dem Staat Isr,ael über ,die Rechts
hilfe in Strafsachen vom 6. Juni 1966, BGBl. 
Nr. 348/1968,enthalten. 

Es erg;ibt sich daher ,das Bedürfnis nachdem 
Abschluß eines zweiseitigen Zusatzv,ertnges zwi
schen österr,eich und ,dem Staat Israel - ,der 
Abschluß :solcher Ver,träge' ist in Artikel Z6 
Absatz 2 des Übereinkommens vor,ges.ehen -, 
um verschiedene Vereinf.achungen und Erleichte
rungen sowie Erweiter,ungen der Anwendung 
gegenüber dem übereinkommen zu ,schaffen. 
Übel'cLies war es erfol'derlich, unter Bedacht
nahme auf die B,esonderheiten der' Rechtsord
nungen .der beiden Staa:ten bestimmte, in dem 
mehrseitigen übereinkommen nicht oder nur in 
den Grundzügen behandelte Fragen ergänzend 
zu r,egeln und die Anwendung einzelner zu dem 
Übereinkommen gemachter Vorbehahe im V,er
hältnis zwiiSchen beiden Staaten zu präzisieren 
und nach Möglichkeit einzuschränken. 

Dr. Hafner 

Berichterstatter 

Unter anderem wird ,d~e LeistlUng von Rechts
hilfe über ,den Rahmen des Europäischen Über
einkommens erweitert; hesonldere Bestimmungen 
betreffmd die Übermittlung von B.eweisstücken, 
Akten oder Schniftstü~en sil1Jd vorgesehen; spe
zielle Regelung,en hinsichtlich der Fonnder Ein
vernahme von beschuldigten Personen werden 
getroffen, 'und der Ges'chäf,ts,weg vwischen den 
beiderseits zuständigen zentralen Justizverwal
tungshehönden wind wieder eingeführt. 

Der Justizausschuß hat diesen Staa'tsvertrag ,in 
seiner Sitzung am 16. März .1977 in V,erhandlung 
genommen. Nach .einer Wortmeldung des 
Abg. B 1,e c h a wul'de einstimmig beschlossen, 
dem Na,tionilrat d~e Genehm~gung ,des Ab
schlusses dieses Staa:tsv.ertrages z.u empfehlen. 
Unter ·einem wurden foLgende vom Bericht
,el'statter vOI'gebrachte Dr.uckfehleI1berichtigun
g,en zur Kenntnis g.enommen: 

1. Im Art. I lit. a ,~st ,einmal "und bedingte 
Aussetzung"z.u streichen; 

2. im Art. XVI Albs. 1 zweite Zeile hat es zu 
la'uten "Ratifikationsurkunden" ; 

3. im Art. XVI Abs. 3 ·zweiter Absatz .ist das 
Komma zu streichen. 

W,eiters war ,der Justizausschuß ,der Meinung, 
daß im vorliegenden Fall die Erla'~SiUng von Ge
setzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des V'ertr.agsinhaltes in die inner
staatlich.e Rechtsondnung entbehrlich ist. 

Als Ergebnis seiner Bera'tungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der Na
tionalrat wolle heschließen: 

Der A:bschluß ,des V:ertr,ag'es zwischen der Re
pubLik Österl'eich und dem Staat Tsrael über die 
Ergänzung ,des Europäischen Übereinkommens 
vom 20. April 1959 über ,die Rechtshilfe in 
Strafsach·en und ,die Erleichterung seiner Anwen
dung (231 der BeiLagen) wird verf<1lssungsrmäßig 
genehmigt. 

Wien, 197703 16 

Zeillinger 

Obmann 
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